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Pflege von Zucht- und Nutztieren wieder
holt fahrlässig Verluste oder Produktions
ausfall verursacht.

§169
Wirtschafts- und Entwicklungsrisiko

Eine Straftat nach den §§ 163 bis 168 
liegt nicht vor, wenn

1. die Handlung vorgenommen wird, 
um einen bedeutenden wirtschaftlichen 
Nutzen herbeizuführen oder einen bedeu
tenden wirtschaftlichen Schaden abzuwen
den und der Handelnde nach verantwor
tungsbewußter Prüfung aller die Hand
lung betreffenden Umstände die eingetre
tenen wirtschaftlichen Nachteile für wenig 
wahrscheinlich oder aber für wesentlich 
geringer als den vorgesehenen wirtschaft
lichen Nutzen halten durfte (Wirtschafts
risiko) ;

2. im Rahmen staatlich angeordneter, 
bestätigter oder sonst im Verantwortungs
bereich des Handelnden liegender For- 
schungs- und Entwicklungsarbeiten oder 
technisch-ökonomischer Experimente, die 
unter Beachtung des Standes der wissen
schaftlichen Erkenntnisse sowie verantwor
tungsbewußter Prüfung aller die Handlung 
betreffenden Umstände vorgenommen wur
den, wirtschaftliche Nachteile eingetreten 
sind (Forschungs- und Entwicklungsrisiko).

§170
Verletzung der Preisbestimmungen

(1) Wer einen höheren als den gesetz
lich zulässigen Preis fordert oder verein
nahmt und dadurch für sich oder andere 
einen erheblichen Mehrerlös beabsichtigt 
oder erlangt, wird mit öffentlichem Tadel, 
Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig 
einen höheren als den gesetzlich zulässigen 
Preis veranlaßt oder vereinnahmt und da
durch für sich oder andere einen erheb
lichen Mehrerlös herbeiführt oder erlangt.

(3) In schweren Fällen vorsätzlicher 
Verletzung der Preisbestimmungen wird 
der Täter mit Freiheitsstrafe von zwei bis 
zu acht Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt insbesondere vor, wenn der Täter für 
sich oder andere

1. einen besonders hohen Mehrerlös her
beigeführt oder erlangt hat;

2. unter wiederholter Verletzung der 
Preisbestimmungen einen erheblichen 
Mehrerlös herbeigeführt oder erlangt hat.

(4) Der Mehrerlös ist einzuziehen. Wer
den berechtigte Rückforderungsansprüche 
geltend gemacht, ist die Erstattung an den 
Geschädigten anzuordnen.

(5) Wer eine ihm obliegende Pflicht zur 
Führung des Nachweises über die Zuläs
sigkeit und das Zustandekommen der von 
ihm berechneten Preise (Preisnachweis
pflicht) verletzt und dadurch vorsätzlich 
verursacht, daß die Einhaltung der gesetz
lich zulässigen Preise nicht festgestellt 
werden kann, wird mit öffentlichem Tadel, 
Geldstrafe, mit Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren bestraft.

A n m e r k u n g  :
Andere Verstöße gegen das Preisrecht 

können als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
werden.

§171
Falschmeldung und Vorteilserschleichung

Wer als Staatsfunktionär, als Leiter oder 
leitender Mitarbeiter eines Wirtschaftsor
gans oder Betriebes im Rahmen seiner Ver
antwortung wider besseres Wissen in Be
richten, Meldungen oder Anträgen an 
Staats- oder Wirtschaftsorgane unrichtige 
oder unvollständige Angaben macht, um

1. Straftaten oder erhebliche Mängel zu 
verdecken;

2. Genehmigungen oder Bestätigungen 
für wirtschaftlich bedeutende Vorhaben zu 
erlangen;

3. zum Nachteil der Volkswirtschaft er
hebliche ungerechtfertigte wirtschaftliche 
Vorteile für Betriebe oder Dienstbereiche 
zu erwirken,
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

§172
Unbefugte Offenbarung und Erlangung 

wirtschaftlicher Geheimnisse

(1) Wer vorsätzlich unter Verletzung 
einer ihm durch Gesetz, Vertrag oder auf 
Grund eines Arbeitsrechtsverhältnisses ob-


